
GZ. RV/7103080/2012

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter R. in der Beschwerdesache der Frau
Bf., X., vertreten durch Herrn S.W., über die Beschwerde gegen die Bescheide des
Finanzamtes Wien 9/18/19 Klosterneuburg, St.Nr. x/x, vom 21. August 2012, betreffend
Kraftfahrzeugsteuer für die Zeiträume
1) 10 – 12/2009,
2) 1 – 12/2010,
3) 1 – 12/2011 und
4) 1 – 6/2012
zu Recht erkannt: 

1) Der Beschwerde (vormals Berufung) gegen die Vorschreibung der Kraftfahrzeugsteuer
für den Zeitraum 10 – 12/2009 wird stattgegeben und der angefochtene Bescheid
aufgehoben.

2) Der Beschwerde (vormals Berufung) gegen die Vorschreibung der Kraftfahrzeugsteuer
für das Jahr 2010 wird teilweise stattgegeben und wird der angefochtene Bescheid gemäß
§ 279 Abs. 1 BAO abgeändert wie folgt:
Die Kraftfahrzeugsteuer für die Monate 1 – 12/2010 wird festgesetzt mit € 69,60.
Im Übrigen wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

3) Die Beschwerde (vormals Berufung) gegen die Vorschreibung der Kraftfahrzeugsteuer
für den Zeitraum 1 – 12/2011 wird als unbegründet abgewiesen.
Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert.

4) Die Beschwerde (vormals Berufung) gegen die Vorschreibung der Kraftfahrzeugsteuer
für den Zeitraum 1 – 6/2012 wird als unbegründet abgewiesen.
Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Frau Bf., die Beschwerdeführerin, hatte ihren Hauptwohnsitz vom 18. Dezember 2008
bis 17. November 2011 in X.. Ihren Hauptwohnsitz in Wien und damit im Inland hatte die
Beschwerdeführerin bereits ab dem 19. Jänner 2004.
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Vom Polizeikommissariat Donaustadt langten beim Finanzamt zwei Verständigungen
gemäß § 82 Abs. 9 KFG ein. Diese beiden Verständigungen betrafen jeweils den 14.
August 2011. Der Zeitpunkt der ersten Tatbegehung war um 14:54 Uhr und der Zeitpunkt
der zweiten Tatbegehung um 22:52 Uhr. Die beiden Amtshandlungen betrafen jeweils
das auf die Beschwerdeführerin zugelassene Fahrzeug der Marke Land Rover mit dem
deutschen Kennzeichen D..

Vom Finanzamt erging an die Beschwerdeführerin das Ersuchen um Ergänzung vom 5.
Juli 2012 mit folgendem Inhalt:

„Im Zuge einer polizeilichen Kontrolle am 14.08.2011 wurde festgestellt, dass Sie
einen PKW mit dem ausländischen Kennzeichen D. (D) im Inland verwenden. Da Ihr
Hauptwohnsitz von 19.01.2005 bis 17.11.2011 in X. ist, gilt die gesetzliche Vermutung
des § 82 (8) KFG, dass das von Ihnen verwendete Auto seinen dauernden Standort
im Inland hat. Zwischenzeitige Auslandsfahrten führen nicht zu einem Neubeginn der
Verwendungsfirst des § 82 (8) KFG. Auch das überwiegende Fahren im Ausland ist
für sich alleine nicht geeignet die inländische Standortvermutung zu widerlegen. Sollte
sich das kontrollierte Fahrzeug nicht in Ihrem Eigentum befinden, hat dies auf die
inländische Standortvermutung ebenfalls keine Auswirkung, da § 82 (8) KFG nicht auf den
Eigentümer, sondern auf den Verwender Bezug nimmt.

Wenn Sie diese gesetzliche Standortvermutung nicht durch einen erfolgreichen
Gegenbeweis widerlegen können, wobei unbewiesene Behauptungen dazu nicht
geeignet sind, ist die ausländische Zulassung einen Monat nach der erstmaligen
Verwendung dieses Autos im Inland erloschen. Sie fahren also derzeit möglicherweise
nach inländischen Recht ein Auto ohne gültige inländische Zulassungsbehörde und hätten
die Kennzeichen und Zulassungspapiere schon längst an die zuständige inländische
Zulassungsbehörde abliefern müssen. Die Polizei wäre in diesem Fall nach dem
Erkenntnis des VwGH vom 21.05.1996, Gz. 95/11/0378, jederzeit berechtigt Ihnen die
Kennzeichen abzumontieren, um zu verhindern, dass Sie laufend weiterhin gegen die
inländische Zulassungsverpflichtung verstoßen.

Aufgrund der inländischen Zulassungsverpflichtung ergibt sich für das genannte Fahrzeug
die Pflicht zur Entrichtung der Normverbrauchsabgabe aus § 1 Z. 3 NovaG und die Kfz-
Steuerpflicht aus § 1 Abs. 1 Z.3 KfzStG.

Sie werden daher aufgefordert bis 27.07.2012 das beigelegte Formular „Erklärung
über die Normverbrauchsabgabe“ ausgefüllt zu retournieren und Unterlagen
mitzusenden, die alle jene Informationen enthalten, die für die Berechnung
der Normverbrauchsabgabe und der Kfz-Steuer (bei Neufahrzeugen auch der
Umsatzsteuer) erforderlich sind (Kaufvertrag, Rechnung, Leasingvertrag, EU-
Übereinstimmungsbescheinigung‚ Zulassungsbescheinigung ua.).

Falls es sich um ein Firmenauto eines ausländischen Unternehmens handelt sind noch
folgende Fragen zu beantworten:
Wo ist die Unternehmenszentrale?
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Hat das Unternehmen eine Betriebsstätte in Österreich?
Welche Tätigkeit übt das Unternehmen aus? Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen
im Ausland und wie viele in Österreich?
Welche genaue Tätigkeit üben Sie im Rahmen dieses Unternehmens aus?
Wofür wird das Auto betrieblich verwendet?
In welchem Umfang dürfen Sie das Auto privat benutzen?
Führen Sie ein Fahrtenbuch?

Falls die benötigten Unterlagen nicht firstgerecht beigebracht werden, erfolgt die NoVA-
Berechnung im Schätzungswege.“

Dieses Ergänzungsersuchen wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantwortet.

Mit Bescheiden jeweils vom 21. August 2012 setzte das Finanzamt gegenüber der
Beschwerdeführerin die Kraftfahrzeugsteuer für die Zeiträume
1) 10 – 12/2009 mit € 208,80,
2) 1 – 12/2010 mit € 835,20,
3) 1 – 12/2011 mit € 835,20 und
4) 1 – 6/2012 mit € 417,60
fest.

Die gegen diese Bescheide eingebrachte Berufung (nunmehr Beschwerde) enthält
folgende Begründung:

„1. Die angefochtenen Bescheide enthalten de facto keine Begründung, zumindest
keine Ausführungen mit Begründungswert. Ihnen ist lediglich zu entnehmen,
dass ein bestimmtes Fahrzeug (Land Rover Range Rover) mit einer bestimmten
Fahrgestellnummer am 24.8.2009 erstmals in Betrieb genommen worden sein soll. Das
Ergänzungsersuchen vom 5.7.2012 (Verf29) enthält nähere Angaben zum Sachverhalt.

2. Damit ist die Behörde nicht im Recht. Ihr ist insbesondere entgegenzuhalten:

2.1. Besagtes Fahrzeug wurde auf die in Deutschland ansässige GmbH, Y., zugelassen.
Die Zulassung ist am 24.8.2009 erfolgt (./A). Damit versteht es sich zugleich von selbst,
dass besagtes Fahrzeug bereits dort der (deutschen) USt unterlegen ist.

2.2. Dieses Fahrzeug hat sich anfangs im Besitz einer bestimmten, ebenfalls in
Deutschland wohnhaften Person befunden, die es für eigene Zwecke verwendet hat, will
heißen: damit zum weitaus überwiegenden Teil in Deutschland gefahren ist. Das schließt
gelegentliche Auslandsfahrten - auch nach Österreich - nicht aus.

2.3. Ich habe dieses Fahrzeug erst mit der Begründung meines neuen Hauptwohnsitzes in
A. übernommen. Die Anmeldung bei der dortigen Meldebehörde ist am 30.12.2010 erfolgt
(./B). Parallel dazu wurde dieses Fahrzeug auf mich zugelassen (./C).“

Angeschlossen wurden eine Zulassungsbescheinigung (GmbH), eine Bestätigung
der Meldebehörde und eine weitere Zulassungsbescheinigung (Beschwerdeführerin).
Laut der zuletzt vorgelegten Zulassungsbescheinigung der Landeshauptstadt A. wurde
das gegenständliche Fahrzeug am 30. Dezember 2010 auf die Beschwerdeführerin
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zugelassen. Ebenfalls am 30. Dezember 2010 erfolgte eine Meldung des Wohnsitzes der
Beschwerdeführerin in A..

Vom Finanzamt wurde die Beschwerde mit Vorlagebericht vom 25. Oktober 2012 dem
Unabhängigen Finanzsenat ohne Erlassung einer Berufungsvorentscheidung vorgelegt.

In der in den Verfahren Festsetzung der Umsatzsteuer für den Erwerb neuer
Fahrzeuge und Festsetzung der Normverbrauchsabgabe am 22. Juni 2016 vor dem
Bundesfinanzgericht abgehaltenen mündlichen Verhandlung wurde vom steuerlichen
Vertreter ausgeführt, dass es ursprünglich Überlegungen gegeben habe, den Wohnsitz
schon früher in A. zu begründen. Auf Grund der schweren Erkrankung der Tochter der
Beschwerdeführerin und deren Behandlung im Spital in Wien sei es jedoch vorerst nicht
möglich gewesen, den Wohnsitz nach Deutschland zu verlegen.

Vorgelegt wurde auch ein Schriftsatz vom 21. Juni 2016 betreffend
„Sachverhaltsdarstellung Beibehaltung des Wohnsitzes/Mittelpunkt der Lebensinteressen
und Standort des KFZ in Wien aufgrund Erkrankung der Tochter B.T.“. In diesem
Schriftsatz wird in der Zusammenfassung ausgeführt:

„Seit Anfang 2011 plante Fr. Bf. die Verlegung ihres Wohnsitzes nach Deutschland,
wodurch ein dauernder Standort des KFZ im Ausland begründet worden wäre. Aufgrund
des oben beschriebenen sich laufend verschlechternden Gesundheitszustandes ihrer
Tochter, musste sie die Wohnsitzverlegung wiederholt und auf unvorhersehbare Dauer
verschieben.

Auch zum Zeitpunkt der Berufung im September 2012 verfolgte Frau Bf. weiterhin
den Plan der Wohnsitzverlegung nach Deutschland. Angesichts der drastischen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes ihrer Tochter, insbesondere ab November
2012, AV-Fisteln, Herzkathederuntersuchung, Lebertransplantation im Ausland, erfolgte
bis heute keine Wohnsitzverlegung.

Aufgrund der massiven jahrelangen psychischen Belastung durch den
Gesundheitszustand ihrer Tochter, war für Frau Bf. die zeitnahe Ummeldung ihres
KFZ weder relevant noch zumutbar. Damit kann keinesfalls von einer vorsätzlichen
Abgabenverkürzung ausgegangen werden.“

Vom Bundesfinanzgericht wurde der Beschwerdeführerin am 22. Juli 2016 ein Vorhalt
übersendet, in dem dieser die rechtliche Würdigung der Beschwerde gegen die Bescheide
betreffend Kraftfahrzeugsteuer nach dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand des
Verfahrens bekannt gegeben wurde. Mit Schriftsatz vom 3. Oktober 2016 wurde von
der Vertretung der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass dieser mit dem Vorhalt vom 22.
Juli 2016 bekannt gegebenen Erledigung zugestimmt wird und daher die mündliche
Verhandlung entfallen kann.

Erwägungen
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Gemäß § 323 Abs. 38 BAO sind die am 31. Dezember 2013 bei dem Unabhängigen
Finanzsenat anhängigen Berufungen vom Bundesfinanzgericht als Beschwerden im Sinn
des Art. 130 Abs. 1 B-VG zu erledigen.

Festgestellter Sachverhalt:

Einen Hauptwohnsitz in Wien hat die Beschwerdeführerin seit dem 19. Jänner 2004. In
der Zeit vom 18. Dezember 2008 bis 17. November 2011 hatte die Beschwerdeführerin
ihren Hauptwohnsitz in X.. Ab dem 17. November 2011 hat die Beschwerdeführerin
an der zuletzt angeführten Adresse einen Nebenwohnsitz. Dieses ergibt sich aus den
Abfragen aus dem Zentralen Melderegister. Dass es bis zum 21. Juni 2016 zu keiner
Wohnsitzverlegung kam und sich daher der Wohnsitz der Beschwerdeführerin noch immer
in X. befindet, ergibt sich aus dem Schriftsatz vom 21. Juni 2016. Damit steht auch fest,
dass sich der Standort des gegenständlichen Fahrzeuges bis zu diesem Zeitpunkt in Wien
befunden hat.

Fest steht auch, dass das gegenständliche Fahrzeug von der Beschwerdeführerin am
30. Dezember 2010 übernommen wurde. Laut Beschwerde wurde das Fahrzeug von
der Beschwerdeführerin mit der Begründung ihres Wohnsitzes in A. übernommen und
die Anmeldung bei der dortigen Meldebehörde erfolgte am 30. Dezember 2010. Dass
das Fahrzeug von der Beschwerdeführerin bereits vor diesem Zeitpunkt verwendet
wurde, ist den vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen. Durch den inländischen
Hauptwohnsitz der Beschwerdeführerin wurde der Standort des Fahrzeuges am Wohnsitz
der Beschwerdeführerin begründet. Dass das gegenständliche Fahrzeug seit der
Übernahme von der Beschwerdeführerin im Inland verwendet wird und hier seinen
dauernden Standort hat, wurde von der Beschwerdeführerin selbst vorgebracht. In dem
Schriftsatz vom 21. Juni 2016 wird ausgeführt, dass bis heute keine Wohnsitzverlegung
erfolgte und die Beschwerdeführerin weiter ihren Hauptwohnsitz/Mittelpunkt der
Lebensinteressen in Wien behielt.

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegen gemäß § 1 Abs. 1 Z. 3 KfzStG Kraftfahrzeuge, die
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr im Inland ohne die kraftfahrrechtlich erforderliche
Zulassung verwendet werden (widerrechtliche Verwendung).

Auch bei Kraftfahrzeugen, die ein ausländisches Kennzeichen führen, kann der
Tatbestand einer widerrechtlichen Verwendung vorliegen. Für den Fall entscheidend ist,
ob die Kraftfahrzeuge im Inland zum Verkehr zuzulassen sind. Dazu lauten die für den
gegenständlichen Fall wesentlichen Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG)
auszugsweise:

"§ 36.Allgemeines

Kraftfahrzeuge und Anhänger außer Anhängern, die mit Motorfahrrädern gezogen
werden, dürfen unbeschadet der Bestimmungen der §§ 82, 83 und 104 Abs.    7 über die
Verwendung von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit ausländischem Kennzeichen und
von nicht zugelassenen Anhängern auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur verwendet
werden, wenn
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a) sie zum Verkehr zugelassen sind    (§§ 37 bis 39) oder mit ihnen behördlich bewilligte
Probe- oder Überstellungsfahrten (§§ 45 und 46) durchgeführt werden,

b) sie das behördliche Kennzeichen (§ 48) führen,

c) bei der Zulassung oder Bewilligung einer Probe- oder Überstellungsfahrt
vorgeschriebene Auflagen erfüllt werden,

d) für sie die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (§ 59) oder Haftung (§
62) besteht und

e) bei den der wiederkehrenden Begutachtung (§ 57a) unterliegenden zum Verkehr
zugelassenen Fahrzeugen, soweit sie nicht unter § 57a Abs. 1 b fallen, eine den
Vorschriften entsprechende Begutachtungsplakette (§ 57a Abs.  5 und 6) am Fahrzeug
angebracht ist.

§ 37. Zulassung

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf Antrag und, soweit dies erforderlich ist, unter
Vorschreibung entsprechender Auflagen zum Verkehr zuzulassen, wenn die im Abs. 2
angeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Zulassung ist auch anzusprechen,
welches Kennzeichen gemäß § 48 das Fahrzeug zu führen hat.

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur zugelassen werden, wenn der Antragsteller
glaubhaft macht, dass er der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeuges ist oder das
Fahrzeug auf Grund eines Abzahlungsgeschäftes im Namen des rechtmäßigen
Besitzers innehat, wenn er seinen Hauptwohnsitz oder Sitz, bei Antragstellern ohne
Sitz im Bundesgebiet eine Hauptniederlassung im Bundesgebiet hat oder bei Miete
des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, jedenfalls der Mieter seinen
Hauptwohnsitz oder Sitz im Bundesgebiet hat, wenn er eine Erklärung über die
beabsichtigte Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges abgibt und wenn er folgende
Nachweise erbringt:

…..

§ 40. Verfahren bei der Zulassung

(1) Über einen Antrag auf Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers zum Verkehr
hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 angeführten Fällen, die Behörde zu entscheiden,
in deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug seinen dauernden Standort hat. Als
dauernder Standort eines Fahrzeuges gilt der Hauptwohnsitz des Antragstellers, bei
Fahrzeugen von Unternehmungen der Ort, von dem aus der Antragsteller über das
Fahrzeug hauptsächlich verfügt; jedoch gilt

…..

§ 79. Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit ausländischem
Kennzeichen, die keinen dauernden Standort im Bundesgebiet haben, ist auf Straßen
mit öffentlichem Verkehr unbeschadet zollrechtlicher und gewerberechtlicher Vorschriften
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nur zulässig, wenn die Fahrzeuge vor nicht länger als einem Jahr in das Bundesgebiet
eingebracht wurden und wenn die Vorschriften der §§ 62, 82 und 86 eingehalten werden.

§ 82. Verwendung von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit ausländischem Kennzeichen

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger mit ausländischem Kennzeichen (§ 79 Abs. 1)
müssen von einem Mitgliedstaat des Pariser Übereinkommens über den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen, BGBI. Nr. 304/1930, des Genfer Abkommens über den Straßenverkehr,
BGBI. Nr. 222/1955, oder des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr,
BGBI. Nr.     289/1982, zugelassen sein. Anhänger, die nach heimatlichem Recht nicht
gesondert zugelassen werden, sondern das Kennzeichen des Zugfahrzeuges führen
müssen, gelten als zugelassen; dies gilt auch für Fahrzeuge mit Zoll-, Überstellungs- oder
Probefahrtkennzeichen für die Dauer der Gültigkeit dieser Kennzeichen. Fahrzeuge ohne
dauernden Standort im Bundesgebiet dürfen nur verwendet werden, wenn sie das ihnen
zugewiesene Kennzeichen führen.

…..

(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen, die von Personen mit dem Hauptwohnsitz
oder Sitz im Inland in das Bundesgebiet eingebracht oder in diesem verwendet werden,
sind bis zum Gegenbeweis als Fahrzeug mit dem dauernden Standort im Inland
anzusehen. Die Verwendung solcher Fahrzeuge ohne Zulassung gemäß § 37 ist nur
während eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet zulässig.
Eine vorübergehende Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht diese Frist nicht.
Nach Ablauf eines Monats ab der erstmaligen Einbringung in das Bundesgebiet sind
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, abzuliefern. Wenn glaubhaft gemacht
wird, dass innerhalb dieses Monats die inländische Zulassung nicht vorgenommen
werden konnte, darf das Fahrzeug ein weiteres Monat verwendet werden. Danach
sind der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichem
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, abzuliefern. Die Ablieferung begründet
keinen Anspruch auf Entschädigung."

Aus der dargestellten Rechtslage ergibt sich, dass eine widerrechtliche Verwendung eines
nicht im Inland zugelassenen Kraftfahrzeuges dann vorliegt, wenn es nach dem KFG
zum Verkehr zuzulassen wäre. Dies betrifft vor allem die Verwendung von im Ausland
zugelassenen Fahrzeugen, wenn auf Grund kraftfahrrechtlicher Bestimmungen die
Zulassung im Inland zu beantragen wäre, dies aber unterlassen wird.

Hat das Fahrzeug seinen dauernden Standort in Österreich - was nach § 82 Abs. 8 KFG
erster Satz bei Verwendung durch eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland anzunehmen
ist -, ist diese Verwendung ohne inländische Zulassung nur während eines Monates nach
der Einbringung ins Inland zulässig. Nach Ablauf dieser Monatsfrist fehlt dem Fahrzeug
die für die Verwendung auf inländischen Straßen mit öffentlichem Verkehr erforderliche
Zulassung im Sinne des § 37 KFG (vgl. VwGH 1.5.1996, 95/11/0378).
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Als dauernder Standort eines Fahrzeuges gilt nach § 40 Abs. 1 zweiter Satz KFG der
Hauptwohnsitz des Antragstellers, bei Fahrzeugen von Unternehmungen der Ort, von dem
aus der Antragsteller über das Fahrzeug hauptsächlich verfügt.

Abweichend von dieser im § 40 Abs. 1 KFG aufgestellten Regel normiert § 82 Abs. 8 KFG
für Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen, die von Personen mit Hauptwohnsitz oder
Sitz im Inland verwendet werden, den dauernden Standort in Form einer gesetzlichen
Vermutung mit der Möglichkeit eines Gegenbeweises. Die gesetzliche Vermutung ist dabei
analog der Grundnorm des § 40 für natürliche Personen (Hauptwohnsitz) bzw. juristische
Personen (Sitz) konzipiert.

Fest steht, dass die Beschwerdeführerin ihren Hauptwohnsitz seit 4. Oktober 2007 in Wien
hat. Dieses ist aus der Anfrage aus dem Zentralen Melderegister ersichtlich.

Bei widerrechtlicher Verwendung eines Kraftfahrzeuges dauert die Steuerpflicht gemäß §
4 Abs. 1 Z. 3 KfzStG vom Beginn des Kalendermonates, in dem die Verwendung einsetzt,
bis zum Ablauf des Kalendermonates, in dem die Verwendung endet. § 4 Abs. 1 Z. 2
KfzStG kann im gegenständlichen Fall nicht zur Anwendung kommen, da durch den
inländischen Hauptwohnsitz der Beschwerdeführerin der Standort des Kraftfahrzeuges als
im Inland vermutet wird.

Laut den Angaben in der Beschwerde wurde das gegenständliche Fahrzeug von der
Beschwerdeführerin am 30. Dezember 2010 übernommen. Durch den inländischen
Hauptwohnsitz der Beschwerdeführerin hat das Fahrzeug seinen Standort ab diesem
Zeitpunkt im Inland. Kraftfahrzeugsteuerpflicht besteht für das gegenständliche Fahrzeug
im Jahr 2010 für den Monat Dezember. Aus den vorgelegten Unterlagen ist nicht
ersichtlich, dass sich das gegenständliche Fahrzeug vor dem Dezember 2010 im
Inland befunden hätte. Daher beginnt die Steuerpflicht für die Kraftfahrzeugsteuer erst
mit dem Monat Dezember 2010. Der Beschwerde gegen den Bescheid, mit dem die
Kraftfahrzeugsteuer für den Zeitraum 10 – 12/2009 vorgeschrieben wurde, war daher
stattzugeben und der Bescheid aufzuheben. Im Jahr 2010 besteht die Steuerpflicht
nur für einen Monat – nämlich für den Dezember – weswegen für dieses Jahr die
Kraftfahrzeugsteuer mit der Monatssteuer in der Höhe von € 69,60 festzusetzen ist. Bei
den Vorschreibungen der Kraftfahrzeugsteuer für die Zeiträume 1 – 12/2011 und 1 –
6/2012 tritt eine Änderung nicht ein, da sich in diesen Zeiträumen und auch noch darüber
hinaus der Standort des gegenständlichen Fahrzeuges im Inland befunden hat.

Aus diesen Gründen war spruchgemäß zu entscheiden.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht (vgl. VwGH  1.5.1996, 95/11/0378).
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Wien, am 3. November 2016

 


